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Verordnung

über die Einführung derVerordnungüber
Feld - und Forstdiebstähle im Elsaß

vom 5. November 1943 .

8 15

Im Elsaß gilt die Verordnung des Generalbevollmäch -

tigten für die Reichsverwaltung über Feld - und Forst -
diebstähle vom 20. September 1942 ( RGBl . I S. 558 ) mit
den zu ihrer Ausführung , Ergänzung und Xnderung er —

gangenen und noch ergehenden Vorschriften .

8 23

Diese Verordnung tritt ohne weiteres auch im Elsaß8
auller Kraft , wenn sie im Großhdeutschen Reich auſter
Kraft gesetzt wird .

Straßburg , den 5. November 1943 .

Der Chef der Zivilverwaltung im Elsaß :

Robert Wagner, ,
Gauleiter und Reichsstatthalter .

Verordnung
über das Forststrafredit und das Forst -

strakverfahren im Elsaß

vom 5. November 1943 .

§ 1.

(1) Im Elsaß gelten in ihrer jeweiligen Fassung :
1. das badische Gesetz über das Forststrafrecht und

das Forststrafverfahren vom 25. Februar 1879 in der
Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 1924
Pad . Gesetz - und Verordnungsblatt S. 251) ,
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